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RS OGH 1985/7/24 3Ob64/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.07.1985

Norm

EO §371

EO §372

Rechtssatz

Eine gewöhnliche Exekution zur Sicherstellung nach § 371 EO gibt es immer nur für den schon fälligen

Unterhaltsrückstand, nicht aber für erst künftig fällig werdende Unterhaltsraten. Daß § 372 EO im Abschnitt über die

Exekution zur Sicherstellung aufscheint, obwohl es sich nicht um den gewöhnlichen Fall einer solchen handelt, kann

daran nichts ändern.
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